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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/20/14603
öffentlich
22.07.2020
Mertins, Carola

Bebauungsplan Nr. 13 "Zierow Strand" der Gemeinde Zierow
Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow hat für den Bereich des Badestrandes und 
das angrenzend touristisch geprägte Gebiet umfassend, den Bebauungsplan Nr. 13 „Zierow 
Strand“ aufgestellt. 

Die Planinhalte, die zu neuen Nutzungen innerhalb des Gewässerschutzstreifens in teilweise 
deutlich reduzierter Form verblieben sind, beschränken sich nunmehr auf die Errichtung eines 
strandnahen Sanitärgebäudes, der Errichtung eines Gebäudes für die Strandversorgung und 
dem nun landseitigen Ersatz des vorhandenen Wasserrettungsturmes. Auf die mobile Strand-
versorgung, die Waldbühne, den Seesteg, einen seeseitigen Wasserrettungsturm und die 
Neuanlage eines Wegenetzes wird mit der angepassten, erheblich reduzierten Planung ver-
zichtet.
Die Gemeinde Hohenkirchen als Nachbargemeinde wird um Stellungnahme gebeten. 

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen beschließt zur Satzung über den Bebau-
ungsplan Nr. 13 „Zierow Strand“ der Gemeinde Zierow weder Anregungen noch Bedenken 
zu äußern. Planungen der Gemeinde Hohenkirchen werden durch diese Planungen nicht 
berührt. 

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.
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Anlagen:
Entwurf – Plan 
Originalunterlagen Protokollant
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Abgrenzung der Art und/oder des Maßes der 
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Zierow
Zierow
1

Zugang
Camping

Hohen Wieschendorf

Sonstiges Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung Dauer- und Ferienwohnungen § 11(2) BauNVO

Sondergebiet, das der Erholung dient
hier: Ferienhausgebiet § 10(1) BauNVO

§ 11(1) BauNVOSonstiges Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung: Strandversorgung/Sanitär

Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB
Grundflächenzahl § 16 (2) Nr. 1 BauNVO

maximale Grundfläche § 16 (2) Nr. 1 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 3 BauNVOZahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Gebäudehöhe als Höchstmaß § 16 (2) Nr. 4 BauNVO

Traufhöhe als Höchstmaß § 16 (2) Nr. 4 BauNVO

Firsthöhe als Höchstmaß § 16 (2) Nr. 4 BauNVO

GH max

OSTSEE

OSTSEE

Bauweise

Zahl der
Vollgeschosse

Art der baulichen
Nutzung

o o

III

GH - Gebäudehöhe
TH - Traufhöhe
FH - Firsthöhe
Dachneigung
Dachform

NUTZUNGSSCHABLONE

GRZ - Grundflächenzahl
GR   - max. Grundfläche

GRZ = 0,6 GRZ = 0,6

Zugang
Camping

Zufahrt
Camping

G
utshaus

G
utspark

Bereiche des Plangebiets befinden sich im
überschwemmungsgefährdeten Bereich unter 

dem Bemessungshochwasserstand 
von 3,20 m über NHN.

Satteldach, auch versetzt, Walmdach,

Krüppelwalmdach, Flachdach, Pultdach

Dachneigung

SD, WD

DN

KWD, FD, PD

Untere Bezugshöhe in m über NHNz.B. 6.00 m

untere Bezugshöhe

I

o

o

I

o

I

o

GRZ 0,6

o

GRZ 0,6

  6.00 m   6.00 m

  5.50 m   5.50 m

  2.50 m   3.00 m

I

o

  3.00 m

SO 4

SO 5 - 8

SO 1 - 3

SATZUNG DER GEMEINDE ZIEROW

Teil A - Planzeichnung, M 1 : 1000

Gemeinde
Gemarkung
Flur

TH =   4,50 m
FH = 10,50 m
DN 45° - 55°
SD, auch versetzt
KWD

GH = 6,00 m
DN max. 30°
SD, auch versetzt
PD, FD

GH = 5,50 m
DN max 22°
SD, auch versetzt
FD

GR = 150 m²

Flurstücksgrenze

Nummer des Flurstückes

Böschung

vorhandene Gebäude und baul. Anlagen

Einfriedung

Baum Bestand

3.92

II. Darstellung ohne Normcharakter

Maßlinie mit Maßzahl in Meter, z.B. 5,00 m

Geländehöhenpunkt in m ü NHN, Höhenbezug DHHN 92

Wasserflächen und Flächen mit wasser-
rechtlichen Festsetzungen

§ 9 (1) Nr. 16 und
(6) BauGB

GR = 85 m²

über den Bebauungsplan Nr.  13 "Zierow Strand"

Löschwasserentnahmestelle

Lagefestpunkt Nr. 203458480 der amtl. 
geodätischen Grundlagennetze 

II

GH = 7,50 m
DN max. 30°
SD, auch versetzt
WD

IIII

GH = 9,50 m
DN max. 30°
SD, auch versetzt
WD

GR = 215 m²   4,75 m

GH = 7,00 m
DN 35° - 40°
SD

§ 9 (5) Nr. 1
und (6) BauGB

§ 9 (1) Nr. 4
und 22 BauGB

Sonstige Planzeichen:

§ 9 (7) BauGB

§ 16 (5) BauNVO

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebau-
ung besondere bauliche Vorkehrungen 
gegen äußere Einwirkungen oder bei denen
besondere Sicherungsmaßnahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind.
hier: über HWRM-RL hinausgehender potentieller Überflutungsraum nach 
        Karte KGIS vom 21.02.2019 - mittlere Wahrscheinlichkeit, d.h. vor- 
        aussichtliches Wiederkehrintervall mind. 100 Jahre = ca. 2.42 m NHN)

Bauweise, Baugrenzen
offene Bauweiseo § 22 (1) BauNVO

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

nur Einzelhäuser zulässig § 22 (2) BauNVOE

Baugrenze § 23 (1) BauNVO

§ 9 (1) Nr. 11 und
(6) BauGBVerkehrsflächen

§ 9 (1) Nr. 11 und
(6) BauGB

§ 9 (1) Nr. 11 und
(6) BauGB

§ 9 (1) Nr. 12, 14
und (6) BauGBFlächen für Ver- und Entsorgung

Abwasser
hier: Abwasserpumpwerk

§ 9 (1) Nr. 15 und
(6) BauGB

Grünflächen (öffentl.) "Strandpark Zierow"

§ 9 (1) Nr. 15 und
(6) BauGB

§ 9 (1) Nr. 20, 25 und
(6) BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen u. Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft

Grünflächen (öffentl.) - "Strand Zierow"

Umgrenzung von Schutzgebieten u. Schutz-
objekten im Sinne des Naturschutzrechtes

FFH Gebiet - Wismarbucht

Europäisches Vogelschutzgebiet - Wismarbucht+Salzhaff

Erhalten von Bäumen § 9 (1) Nr. 25b BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Anpflanzen von Bäumen

5.00

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen
Festsetzungen
hier: Gewässerschutzstreifen gem. § 29 NatSchAG M-V
        Gewässerschutzstreifen gem. § 38 (3) WHG

Gewässerschutzstreifen nach NatSchAG M
-V
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§ 9 (1) Nr. 25a BauGB
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Örtliche Bauvorschriften 
gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V 
 
BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
 
1.0 Dächer 

Die zulässigen Dachformen und Dachneigungen sind in der Planzeichnung festgesetzt und gelten nur für die 
Hauptdächer. 
Dachaufbauten auf einer Dachfläche sind nur in einer Art und Ausführung zulässig. Dachgauben sind mind. 0,50 m 
unter der Hauptfirsthöhe des Daches zu beenden. Die Gesamtbreite der Dachaufbauten (Gauben und 
Zwerchgiebel) wird auf maximal 2/3 der jeweiligen Hausbreite (Außenwandlänge) begrenzt. 

 Die Verwendung von unbeschichteten Metalldachflächen ist unzulässig. 
 
2.0 Fassaden 

SO 1 bis SO 4 
Zur Gestaltung der Fassaden von Hauptgebäuden sind folgende Materialien zulässig: 
 Sichtmauerwerk 
 verputzte bzw. geschlämmte Oberflächen 
 Außenwandverkleidungen aus Holzschalungen bzw. Fassadenplatten 
 für Wintergärten sind auch Leichtkonstruktionen aus Glas/Holz bzw. Glas/Metall zulässig 
 andere Materialien sind bis zu 50 % der jeweiligen Wandfläche ausschließlich der Fenster- und Türöffnungen 

zulässig. 
nicht zulässig sind: 
 hochglänzende Baustoffe mit einem Glanzgrad > 70 GE - Meßkopf 60° (z.B. Edelstahl, emaillierte 

Fassadenelemente, Fliesen o.ä.) 
 
SO 5 bis SO 8 
Zur Gestaltung der Fassaden der Gebäude sind folgende Materialien zulässig: 
 Sichtmauerwerk in den Farbtönen rot bis rotbraun  
 Außenwandverkleidungen aus Holzschalungen bzw. Fassadenplatten 
 für Wintergärten sind auch Leichtkonstruktionen aus Glas/Holz bzw. Glas/Metall zulässig 

 
3.0 Nebenanlagen 

Gas- oder Ölbehälter außerhalb von Gebäuden sind unterirdisch anzuordnen oder in einer geschlossenen 
Umkleidung unterzubringen.  
Müllbehälter sind im straßenseitigen Bereich mit Verkleidungen oder durch Einfriedungen aus lebenden Hecken, 
Pergolen oder Holzzäunen zu umschließen. 
Der im Plan festgesetzte Abfallbehältersammelplatz ist entsprechend den Festsetzungen für die SO 5 bis SO 8 – 
Gebiete so einzuhausen bzw. durch lebende Hecken und Pergolen in Zusammenhang mit Holzwänden zu 
umschließen, dass ein Sichtschutz gegenüber der Umgebungsbebauung gewährleitet ist. 
 

4.0 Zufahrten, Stellplätze, Zugänge 
Befestigte Flächen auf den privaten Grundstücken sind als kleinteilige Pflasterbeläge (z.B. Beton-, Ziegel- oder 
Natursteine) oder mit wassergebundener Decke auszubilden. 
 

5.0 Einfriedungen 
SO 1 bis SO 4 
Maximal zulässige Höhe der Einfriedungen an der straßenseitigen Grundstücksgrenze - 1,20 m 
SO 5 bis SO 8 
In den Sondergebieten SO 5 bis SO 8 sind Einfriedungen unzulässig. 
 

6.0 Sicht- und Windschutzwände 
Die Verwendung von Sichtschutzwänden und Sichtschutzelementen als Grundstückseinfriedung ist nicht zulässig. 

 SO 5 bis SO 8 
In den Sondergebieten SO 5 bis SO 8 sind blickdichte Terrassenbrüstungen nur bis zu einer Höhe von 0,60 m über 
Terrassenoberkante zulässig. Die Verwendung von Glaselementen als Windschutz von Terrassen ist zulässig. 

  
7.0 Werbeanlagen, Hinweisschilder und Warenautomaten 

Das Aufstellen von Gemeinschaftswerbeanlagen bedarf der Genehmigung der Gemeinde. 
 
Objektbezogene, individuelle Werbeanlagen und Hinweisschilder sind nur an der Stätte der Leistung bis zu einer 
Größe von 1,0 m² zulässig. Freistehende Werbeanlagen und Hinweisschilder sind nur im Bereich der 
Grundstückszufahrt mind. 1 m hinter der Straßenbegrenzungslinie anzuordnen. 
Werbeanlagen, Hinweisschilder und Warenautomaten mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind 
unzulässig. Die Aufstellung von Warenautomaten bzw. deren Anbringen an Fassaden ist unzulässig. 

  
8.0 Öffentliche Parkfläche  

Von der Gesamtfläche des öffentlichen Parkplatzes sind  
 mindestens 20% der Fläche sind zu begrünen und  
 mindestens 55 % mit wassergebundener Decke zu befestigen. 

  
9.0 Ordnungswidrigkeit 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, handelt rechtswidrig im Sinne 
des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. 
 

Teil B – Text 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
1.1. Baugebiete gemäß § 1 (3) BauNVO - 

SO 4  - Sondergebiet, das der Erholung dient, hier Ferienhausgebiet, gemäß § 10 (1) BauNVO 
 SO 1 - SO 3  - Sonstige Sondergebiete, hier Ferienwohnen und Dauerwohnen, gemäß § 11 (1) BauNVO 

SO 5 - SO 8  - Sonstige Sondergebiete, hier Strandversorgung, gemäß § 11 (1) BauNVO 
 
1.1.1 Zweckbestimmung und Art der Nutzung im SO 4 gemäß § 10 (2) und (4) BauNVO 

In dem Ferienhausgebiet sind Ferienhäuser und Ferienwohnungen zulässig, die für den Erholungsaufenthalt 
geeignet und dazu bestimmt sind überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu 
dienen. Eine Dauerwohnnutzung der Wohnungen ist nicht zulässig. 

  
1.1.2 Zweckbestimmung und Art der Nutzung im SO 1 bis SO 3 gemäß § 11 (2) BauNVO)  

In den Sondergebieten sind Gebäude, die dem Ferienwohnen und / oder dem Dauerwohnen dienen, zulässig.  
  

In den Sondergebieten SO 1 bis SO 3 wird die höchstzulässige Zahl der Dauerwohnungen in Wohngebäuden auf 
eine beschränkt. 

  
1.1.3 Zweckbestimmung und Art der Nutzung im SO 5 bis SO 8 gemäß § 11 (2) BauNVO)  

In den Sondergebieten S O  5 bis 8 sind die bauliche Anlagen und Nutzungen, die der touristischen 
Freizeitgestaltung und Versorgung dienen, zulässig. 

  
Zulässig sind im Einzelnen: 

 Im SO 5 -  STRANDVERSORGUNG 
1. Touristeninformation 
2. Kioskversorgung 
3. WC-Anlagen 

 
Im SO 6a + 6b STRANDVERSORGUNG 

1. Schank- und Speisewirtschaft, mit Terrassen- und Freiluftnutzungen (Biergarten) 
2. Shop´s mit regional- und strandtypischen Sortimenten 
3. Kultur- und Erlebnisbereich 
Die unter Punkt 2 und 3 aufgeführten Nutzungen sind nur im Zusammenhang mit einer Schank- 
und Speisewirtschaft zulässig. 

  
 Im SO 7  STRANDVERSORGUNG 

Schank- und Speisewirtschaft mit Terrasse 
Zulässig sind der Erhalt und die Neuerrichtung einer Schank- und Speisewirtschaft.  

  
 Im SO 8  SANITÄRGEBÄUDE 
  
  
2. Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
2.1 Grundfläche baulicher Anlagen § 16 (2) Pkt. 1 BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl bzw. durch die maximale Grundfläche bestimmt. 
   
2.2 Höhe baulicher Anlagen § 18 (1) BauNVO 
 Die Traufhöhe ist die Höhe der äußeren Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut. 

Die festgesetzte Traufhöhe bezieht sich auf die Hauptdachflächen.  
  

Die First- bzw. Gebäudehöhe ist die Höhe der obersten Dachbegrenzungskante, also  
 bei Sattel-, Krüppelwalm- und Walmdächern die oberste äußere Schnittgerade der Dachflächen, 
 bei versetzten Satteldächern die oberste Dachbegrenzungskante, 
 bei Pultdächern die oberste Dachbegrenzungskante 
 bei Flachdächern die oberste Dachbegrenzungskante bzw. die Oberkante der Attika. 

 
Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen, wie die Trauf-, First- und Gebäudehöhe, gilt 
festgesetzte absolute Höhe über NHN im Höhenbezugssystem DHHN 92. 
 

  
3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
 
3.1 Gemäß § 23 (5) BauNVO 

ist in den Sondergebieten SO 1 – SO 4 die Errichtung von Gebäuden als Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) 
BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen den Straßengrenzen und den straßenseitigen 
Baugrenzen und deren Flucht nicht zulässig. 

 
3.2 Gemäß § 23 (5) BauNVO 

ist in den Sondergebieten SO 5 – SO 8 die Errichtung von Gebäuden als Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) 
BauNVO sowie von Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) nicht zulässig.  
 

3.3 Gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO 
ist in den Sondergebieten SO 5 – SO 8 die Errichtung baulicher Anlagen wie z.B. Terrassen einschließlich 
Brüstungen sowie befestigte Freiflächen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche unter Einhaltung der 
maximal zulässigen Grundfläche (GR) zulässig. 
 
 

4. Öffentliche Grünflächen nach §9 (1) 15 BauGB 
 

4.1 Parkanlage „Strandpark Zierow“  
In Bereich der festgesetzten öffentlichen Parkanlage sind folgende bauliche Anlagen und Nutzungen zulässig: 
 
Im BEREICH 1   
 Parkwege mit wassergebundener Decke 
 östlicher Strandzugang über eine Stufenanlage 
 Stützmauer und Sitzstufen im Übergang des natürlichen Hanges zum Strandbereich 
 Kleinkinder-Spielplatz mit Spielgeräten 
 Freiraummöbel, wie z.B. Sitzgruppen, Bänke, Papierkörbe, u.s.w 

 
Im BEREICH 2   
 Parkwege mit wassergebundener Decke 
 Minigolfanlage 
 Spielplatz mit Spielgeräten, Spielfläche 
 Trimm-Dich-Geräte 
 Streichelzoo 
 Freiraummöbel, wie z.B. Picknickanlagen, Sitzgruppen, Sonnensegel, Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer 

bzw. Anlehnbügel, u.s.w 
  
4.2 „Strand Zierow“ 

In Bereich der festgesetzten öffentlichen Grünfläche – Strand Zierow - sind folgende bauliche Anlagen und 
Nutzungen zulässig: 
 Barrierefreier Strandzugang 
 Liegewiese 
 Ballspielflächen 
 Freiraummöbel, wie z.B. Sitzgruppen, Bänke, Papierkörbe, Sonnensegel u.s.w 
 Touristisch attraktive Gestaltung des Bachauslaufes, wie z.B. Sanierung/Erneuerung der vorh. Brücke, 

Einrichten eines Pegelmessers u.ä. 
 mobile Strandsauna 

 
4.3 Anlagen der Wasserrettung 

In der öffentlichen Grünanlage ist die Errichtung eines Wasserrettungsturms bis zu einer Höhe von 5,00 m 
zulässig. Dieser kann in Bereich 1 der Parkanlage „Strandpark Zierow“ oder am „Strand Zierow“ errichtet werden. 
 
 

5. Niederschlagswasserableitung nach § 9 (1) Nr. 14 BauGB 
 

5.1 Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist örtlich zu versickern bzw. in eine bestehende Vorflut 
abzuleiten. 
Der Nachweis der Niederschlagswasserbeseitigung ist durch die Bauherren im Rahmen der Baugenehmigungs- 
bzw. Bauanzeigeverfahrens zu erbringen. 
 

  
6. Bauen im überschwemmungsgefährdeten Bereich nach § 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

 
HINWEIS:  Das Bemessungshochwasser beträgt 3,20 m über NHN. Damit sind Bereiche des Plangebietes 

überflutungsgefährdet. Das Risiko einer Überflutung ist durch den Bauherren selbst zu tragen. 
Die Gemeinde und das Land M-V übernehmen keinerlei Haftung für Hochwasserschäden. 

 
Bauliche Anlagen, wie z.B. Gebäude und Versorgungseinrichtungen, sind nur in einer dem jeweiligen 
Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten bzw. 
zu erweitern, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage technisch möglich ist. 
 
 
 

Textliche Hinweise 
Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes: 
Die Umsetzung der Planinhalte führt zu kompensationspflichtige Eingriffe in Natur und Landschaft mit einem 
Kompensationsbedarf in Höhe von insgesamt 7.588 m² EFÄ.  
Der nicht im Plangebiet umsetzbare Kompensationsbedarf beträgt 5936 m² EFÄ.  
Die kompensationspflichtigen Eingriffe entstehen nicht per Satzungsbeschluss, sondern erst durch die Umsetzung der 
einzelnen Planinhalte. Der durch die Umsetzung der einzelnen Planinhalte entstehende Kompensationsbedarf ist durch die 
Vorhabenträger durch Inanspruchnahme eines oder mehrerer Ökokonten in der betroffenen Landschaftszone LZ 1 
„Ostseeküste“ auszugleichen.  
Die Sicherung der Kompensationsmaßnahmen erfolgt durch Abschluss städtebaulicher Verträge im Rahmen der 
Bauantragsstellung durch die Gemeinde mit den Vorhabenträgern. 
 
Bodendenkmale 
Verhalten bei Zufallsfunden: 
Wenn während der Erdarbeiten unvermutet Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 
DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund 
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 
 
Altlasten / Abfall / Bodenschutz 
1. Schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 

Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, sind zu vermeiden. Von Menschen beeinflusster 
Boden oder Boden, dessen unbelastete Herkunft nicht lückenlos dokumentiert ist, kann ohne repräsentative 
Deklarationsanalyse nicht als unbelastet verwertet werden. 

2. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine bisher unbekannte schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, sind 
unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

3. Kampfmittelbelastungen liegen in der Zuständigkeit des Munitionsbergungsdienstes. 
4. Mit der Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hölzernen und sonstigen Bauabfällen und nach Maßgabe des 

Entsorgers kann im Allgemeinen die gemeinwohlverträgliche Abfallentsorgung vorbereitet werden. 
5. Bei Abbrucharbeiten dient ein vorher erstelltes Schadstoffkataster der Arbeitssicherheit sowie der ordnungsgemäßen 

und schadlosen Entsorgung.  

7. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen ( § 9 (1) Nr. 24 BauGB ) 
 
7.1 SO 6b - Terrasse der Außengastronomie 

Zur Einhaltung der zulässigen Richtwerte im Nachtzeitraum, ist die Nutzung der Außengastronomie nach 22 Uhr 
nicht zulässig. 

 
 
II. NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft und zum Ausgleich 
 § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB; § 1a Abs. 3 BauGB 
 
1.1 Die zur Erhaltung festgesetzten, gem. des § 18 NatSchAG Mecklenburg-Vorpommern geschützten, Bäume sind vor 

Beeinträchtigungen während einer Bauphase gem. der DIN-Vorschriften zu schützen. Zur langfristigen Erhaltung 
der Bäume ist zu gewährleisten, dass der Traufbereich der Baumkrone von jeglicher Bebauung und Versiegelung 
freizuhalten ist. 

 
1.2 Die vorhandenen, n ach  § 18 NatSchAG Mecklenburg-Vorpommern geschützten, Bäume innerhalb der 

festgesetzten öffentlichen Parkanlage und in den Verkehrsgrünflächen sind zu erhalten und vor Beeinträchtigungen 
während einer Bauphase gem. der DIN-Vorschriften zu schützen. Zur langfristigen Erhaltung der Bäume ist zu 
gewährleisten, dass der Traufbereich der Baumkrone von jeglicher Bebauung und Versiegelung freizuhalten ist. 

 
1.3 Anpflanzung von 20 Einzelbäumen (Ausgleichsmaßnahme mit 500 m² KFÄ) 

buf der öffentlichen Parkfläche sind insgesamt mindestens 20 heimische Laubbäume (vorzugsweise Feldahorn) zu 
pflanzen. Die Pflanzstandorte sind in der Ausbauplanung des Parkplatzes in Abstimmung mit der Gemeinde 
festzulegen.  

 
1.4 Anlage einer freiwachsenden Hecke (Ausgleichsmaßnahme mit 1.152 m² KFÄ) 

Pflanzung einer dreireihigen Feldhecke mit einseitigem Sukzessionssaum entlang der südöstlichen Grenze des 
geplanten Parkplatzes entsprechend den Vorgaben des Umweltberichtes zum Pflanzschema, Artenspektrum, zur 
Qualität der Pflanzen sowie zum Pflegeregime. 

   
1.5 Anpflanzung von 10 Einzelbäumen 

Die au f  d e n  Verkehrsgrünflächen vorgesehenen Neuanpflanzungen von 10  heimischen Laubbäumen 
(vorzugsweise Feldahorn) dienen dem Ausgleich der Bäume im SO 6b, an denen sich wider erwartend bau- oder 
betriebsbedingte Schädigungen abzeichnen. 
  

1.6 Zuordnungsfestsetzung gemäß§ 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB 
Die Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden den Grundstücken, 
auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz zugeordnet. 

 
2.0 Vorsorglicher Artenschutz 
 
2.1 Bauzeitenregelung zugunsten Bodenbrüter (Feldlerche, Goldammer, Grauammer, Schafstelze, Stieglitz, 

Feldschwirl):  
Sämtliche Bauarbeiten im Bereich des geplanten Parkplatzes (derzeit Acker) erfolgen zum Schutz der etwaig in der 
Fläche brütenden Arten außerhalb des Zeitraums 10.03. – 31.07. Bauarbeiten sind nur dann ganzjährig möglich, 
wenn die Baufeldfreimachung (Herstellung einer vegetationslosen Rohbodenfläche) vor dem 10.03. erfolgt und das 
Baufeld während der o.g. Brutzeit vegetationsfrei bleibt. 

  

Satzung der Gemeinde Zierow 
über den Bebauungsplan Nr. 13 

"Zierow Strand" 
Präambel: 
Aufgrund  
 des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 

3634),  
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),  
 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - 

PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057) 

 des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05.07.2018 (GVOBl. M-V S. 221,228) 

 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S 777),  
 

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom …………. folgende Satzung der Gemeinde Zierow über 
den Bebauungsplan Nr. 13 „Zierow Strand“ in Zierow für das Gebiet der Gemarkung Zierow, Flur 1, Flurstücke Nr. 103/1, 
104/11, 104/12, 104/14, 104/15, 104/16, 104/17, 104/19, 104/21, 104/23, 104/24, 104/27, 104/27, 104/28, 104/29, 
104/30, 104/31, 104/32, 104/33, 105/9, 107/1, 107/2, 107/4, 107/5, 114/4, 120/3, 120/4, 122, 123/1 und 123/2 sowie 
Teilflächen aus den Flurstücken Nr. 99, 100, 101/1, 102/1, 103/2, 104/20, 105/8, 107/6, 114/3 und 143 bestehend aus 
Teil A - Planzeichnung, Teil B – Text sowie den örtlichen Bauvorschriften erlassen. 
 
Verfahrensvermerke: 

1 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom …24.05.2017.... 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

2 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB mit Schreiben vom …10.12.2018... beteiligt 
worden. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

3 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durchgeführt worden. Der von den 
Gemeindevertretern am …26.09.2018… gebilligte Vorentwurf hat in der Zeit vom …11.12.2018... bis zum …15.01.2019... zur 
öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

4 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden, sind 
gemäß § 4 Abs.1 BauGB mit Schreiben vom …10.12.2018... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

5 

Die Gemeindevertretung hat am …20.11.2019... den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
 
Zierow, den          Der Bürgermeister 

6 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden, sind 
mit Schreiben vom ...06.01.2020... über die öffentliche Auslegung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

7 

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Text und den örtlichen Bauvorschriften 
sowie die Begründung, haben in der Zeit vom …07.01.2020… bis zum …07.02.2020... während der Dienststunden im Amt 
Klützer Winkel, Bauamt, nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen,  
 dass die Planunterlagen für die Zeit der Auslegung auch auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel einsehbar sind  
 welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,  
 dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden 

können, 
 dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt 

bleiben können und 
am …27.12.2019... durch Veröffentlichung im Amtsblatt "Der Klützer Winkel" ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
Zusätzlich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel unter der Internetadresse 
http://.www.kluetzer-winkel.de. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

8 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am …27.05.2020... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

9 

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist nach der öffentlichen Auslegung geändert worden. 
Die Gemeindevertretung hat am …27.05.2020...  den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt 
und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur erneuten öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
 
Zierow, den          Der Bürgermeister 

10 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom …………..... über die öffentliche 
Auslegung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Dabei 
wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

11 

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Text und den örtlichen 
Bauvorschriften sowie die Begründung, haben in der Zeit vom …………… bis zum ……………. während der Dienststunden 
im Amt Klützer Winkel, Bauamt, nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen,  
 dass die Planunterlagen für die Zeit der Auslegung auch auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel einsehbar sind  
 welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,  
 dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden 

können, 
 dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt 

bleiben können und 
am ………….... durch Veröffentlichung im Amtsblatt "Der Klützer Winkel" ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Auslegung verkürzt wurde und dass Stellungnahmen nur zu den Änderungen 
abgegeben werden können. 
 
Zusätzlich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel unter der Internetadresse 
http://.www.kluetzer-winkel.de. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

12 

Der katastermäßige Bestand am ........................ wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen 
Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im 
Maßstab 1 : ........... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden. 
 
 
 
Wismar, den        Leiter des Katasteramtes 

13 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am ………….... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
 
 
Zierow, den         Der Bürgermeister 

 

14 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Text sowie den örtlichen Bauvorschriften 
wurden am ………… . von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde 
mit Beschluss der Gemeindevertre tung vom ………… ... gebilligt. 
 
 
 
Zierow , den          Der Bürgermeister 

15 

Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Text und den örtlichen 
Bauvorschriften wird  hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
Zierow , den          Der Bürgerm eister 

16 

Der Beschluss über die Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist im Amtsblatt "Der Klützer W inkel“ am 
.....................  ortsüblich bekannt gemacht worden. Zusätzlich erfolgt die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes 
Klützer W inkel unter der Internetadresse http://www.kluetzer-winkel.de.  
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung  
 der Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB und in § 5 Abs. 5 KV M-V bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften und  
 der Verletzung von Mängeln der Abwägung  

sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 
44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB) hingewiesen worden.  
 
Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.  
Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung wurde ergänzend ins 
Internet auf der Homepage des Amtes Klützer W inkel eingestellt. 
 
 
 
Zierow , den          Der Bürgermeister 

 
 
 
 

Gemeinde Zierow 
Landkreis Nordwestmecklenburg 

 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13 
"Zierow Strand" 

 
 

Löschwasser
Entnahmestelle
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H/B = 740 / 1135 (0.84m²)

Erneuter Entwurf                                                                    Stand: 27.05.2020
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